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«Fachtechnische Fragen aller Art können jederzeit in dreifacher Ausfertigung dem Präsidenten
der Zentraltechnischen Kommission, Fourier Bossen Rudolf, Arlesheimerstrasse 17, Basel, einge-
reicht werden.
Die Geschehnisse, die einer Frage zugrunde liegen, müssen genau beschrieben werden. Die Frage
wird von der ZTK im Rahmen dieser Rubrik beantwortet. Der Name des Fragestellers soll nur
als Absender auf dem Briefumschlag aufgeführt werden. Die mit 'der Beantwortung beauftragten
Stellen erfahren also den Namen eines Fragestellers nicht.
Die Benützung dieser «Fachtechnische Ecke» steht nicht nur den Mitgliedern des SFV, son-
dem überhaupt allen Lesem unseres Verbandsorgans offen.»

Frage:

Gemäss Erwerbsersatzordnung Art. 19 Abs. 2c kommt die an und für sich dem Wehrpflichtigen
zustehende Entschädigung seinem Arbeitgeber zu, wenn dieser ihm für die Zeit des Militärdienstes
Lohn oder Gehalt ausrichtet, weil für den Arbeitgeber ein Arbehsausfa// eintritt. Es handelt sich
hier um einen aus sozialpolitischen Gründen gewährten Militärlohn. Wenn nun aber der Wehr-
Pflichtige seinen Militärdienst in den Ferien leistet, die ihm gemäss Gesetz oder Arbeitsvertrag
zustehen, tritt kein Arbeitsausfall ein, der Arbeitgeber richtet Gehalt und Lohn für die dem Arbeit-
nehmer zustehende Ferienzeit aus. Wer hat in diesem Falle Anspruch auf die Erwerbsausfallent-
Schädigung, der Arbeitgeber oder der Wehrmann?

Antwort:

In einem Schiedsgerichtsverfahren betr. Auszahlung der Entschädigung hat das eidg. Versicherungs-
gericht (Urteil vom 15. Mai 1956) als Sonderfall entschieden, dass entgegen den Bestimmungen
gemäss Erwerbsersatzordnung Art. 19 Abs. 2 lit. c die Erwerbsausfallentschädigung dem Arbeit-
nehmer dann auszurichten ist, wenn der Militärdienst in die Ferienzeit fällt, der Arbeitnehmer
den normalen Lohn (als Ferienlohn) bezieht und der Ferienantritt gleichzeitig das tatsäc/iZiche
Ende des Diensteertrages bedeutet, d. h. der wehrpflichtige Arbeitnehmer nach Ferienende bzw.
nach Beendigung des Militärdienstes die Arbeit beim bisherigen Arbeitgeber also nicht mehr
aufnimmt.
In seiner Stellungnahme zu diesem Entscheid wies jedoch das Bundesamt für Sozialversicherung
ausdrücklich darauf hin, dass im NormalfaHe, d. h. wenn der Militärdienst zwar in die entlöhnte
Ferienzeit des Arbeitnehmers fällt, das Dienstuertragseerhd/fnis nach dem Ferienende resp. nach
Beendigung des Militärdienstes aber weiierdauerf, die Entschädigung nach wie vor dem Arbeit-
geber auszuzahlen sei.

(Zeitschrift für die Ausgleichskassen, Heft 7/8 1956, Seite 307/308 sowie Seite 314 und ff.)
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Winterübung 1957/58
Die Winterübung 1957/58 soll eine Gruppenarbeit unter der Leitung der technischen Leiter der
Sektionen und deren Stellvertreter sein. Die Arbeitsgruppen können aus min. 2 Mann bis max. 10

Mann gebildet werden.
Die Arbeiten sind bis spätestens 31. Mörz 1958 dem Präsidenten der ZTK, Fourier Bossert Rudolf,
Arlesheimerstrasse 17, Basel, in dreifacher Ausfertigung, Blätter einseitig mit Maschine beschrie-
ben, zuzustellen. Die mit einem beliebigen Motto versehenen Lösungen sind in einem verschlösse-

nen Briefumschlag, das mit demselben Motto zu bezeichnen ist, einzureichen. Gleichzeitig ist dem
Präsidenten der ZTK eine Liste zukommen zu lassen, welche folgende Angaben zu enthalten hat:

Sektion, Ortsgruppe, Name des Gruppenchefs und dessen Adresse (für allfällige Rückfragen)
sowie namentliche Aufführung der Teilnehmer unter Angabe von Grad, Name und Vorname.
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